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Muster: Erklärung des Auftragnehmers zur Einhaltung des 

Mindestlohngesetzes 

· Erforderlich für Auftraggeber einer Leistung seit Geltung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) seit dem 01.01.2015.

· Vorliegend als separate Erklärung 

· Kann aber auch als neue Nummer 1 oder Nummer 8 in das Muster des Werkvertrages, § 4, integriert werden (dort ebenfalls Hinweis). 
      Siehe: Muster Ergänzung Werkvertrag für AG

Der Auftragnehmer sichert dem Auftraggeber zu, dass er im Rahmen der Durchführung des o. g. Auftrages seinen Arbeitnehmern den jeweils gültigen gesetzlichen Mindestlohn zahlt und auch im Übrigen alle Bestimmungen des Mindestlohngesetzes (MiLoG) einhält. 

Diese Zusicherung gibt er gegenüber dem Auftraggeber auch für die von ihm eingesetzten Subunternehmer ab.

Erfüllen der Auftragnehmer oder seine Subunternehmer die vorstehenden Verpflichtungen nicht, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber von allen Ansprüchen freizustellen, die gegen diesen wegen Verletzung von Vorschriften des MiLoG nach § 13 MiLoG geltend gemacht werden.

(Gegebenenfalls zusätzlich: In diesem Fall verpflichtet sich der Auftragnehmer zusätzlich, an den Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe der Ansprüche zu zahlen, von denen er den Auftraggeber freizustellen hat

   
   (Ort, Datum)




     (Unterschrift Auftragnehmer / AN)
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